
Beiblatt-zur Parlamentskorrespondanz l8.April 1952_-, 

Welche Aufwend.ungen für Bombenschä.den sind stoue.l.abzugsfähig? 

!u~j Anfragebeantw~rtung 

Bezugnehmend auf eine Anfrage der Abg~DrQP i t t e r man n 

und Genossen vom 27.1Cärz d.J., betreffend Auslegung des ArttlIIla. des 

2~Stou~ränderungsgeaetzes 1951, nimmt Bundesminister für Finanzen 

Dr.K ami t z wie folgt Stellung: 

"Gamäss § 33 Einkommensteuergesetz können aussergewöhnliche 

Belastungen eine~ Steuerpflichtigen. die iErn zwangsläufig erwachsen und 

seine steuerliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträ.chtigen" durch 

Ermässigung der Einkommensteuer (Lohns~euer) berücksichtigt worden. Die 
-

Aufwendungen werden nicht in voller Höhe einkommensminderndanerkannt, 

sondern der Steuerpflichtige hat nach seinem Familienstand und entsprechend 

der Höhe seines Einkommens einen~ Teil der Aufwendungen ohne steuerliche 

Be1"Ü.cksichtigung zu tragen (zumutbare Mehrbelastung). 

Auch Aufwendungen zur Bosoitigung von Bombenschäden stellen 
./ 

eine ausserordentliche Belastung dar. Da jedoch- die _Behandlung solcher .An-

träge bei den einzelnen Finanzämtern keine einheitliche war, hat das Bundes­

ministerium für Finanzen auf Grund einer konkreten Anfrage mit Erlass vom 
1.April 1948, Zl.43.889-9/1947, die Finanzlandesdirektionen entsprechend an­

gewiesen. Dieser Erlass \vurde im Amtsblatt der östorreich~schen Finanz­

varwaltungnieht kundgemacht, 

Die Xichtveröffentlichung des Erlasses hat Nationalrat 

Dr.Pi t'termann zum An1~s genommen, darauf' hinzuweison, dass vielen 

Steu.orptlicht1gen nicht bekannt war, dass sie ihre .Aufwondungen zur 

Beseitigung von B~bonschäden einkommensmindernd geltend machen konnten, 

und. hat zum Schutz aller joner Steuerpflichtigen, die solche Aufwendutlf!en 

in den Jahren 1945 bis 1951 nicht geltend gemacht haben, beantragt, eine 

gesetzliche Bestimmung zu SChaffen, auf Grund deren die Geltendmachung 

von Aufwendungen aus den Jahren. 1945 bis 1951 im Jahre 1952 nachgeholt 

werden kann. Diese Bestimmung wurde als Art.II! in das Steu~rä.nderungsgesotz 

1951 ,'BGln.Nr.19l, aufgenommen und gleichzeitig angeordnet, dass die nach~ 

weisbaren Ausgaben nicht in voller Höhe, sondern nur 'Pis zu einem Höchst­

betrag von 10.000 S als aussergewöhnliche Belastung gemäss § 33 Einkommen­

steuergesetz im 'Jahre 1952 gel tend gemacht ward,en können. 
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Naticina.lrat Dr.Pit-termann hat anlässlich der Behandlung des 2 .. Steuor­

änderungsgesetzes 1951 (BtJBl.Nr.8/1952) im Untorausschuss des Finanz"",md 

~udgQtausschuss bemängelt, dass die nachgewiesenen Aufwendungen im Jahre 1952 

gemäss § 33 EinkommenstGuergeset.~ um die zumutbare Mehrbelastung gekürzt 

werden, und hat beantragt, den Gesetzeswortlaut dahin abzuändern, 4ase die 

nachgewiesenen Ausgaben bis zum vollen Betrag von 10,000 Seinkommensmindernd 

anerkannt werden, also n;icht um diezumutbare Mehrbela.stung gekürzt werden 

dürfen. Nationalrat ]')~ItPittermann hat vorgeschlagen, l;n~~ Wortlaut des 

Art.III SteuerändGrungsgesetz 1951 die Worte "über die·zumutbare Mahrbe'" 

lastung hinaus' einzufügen. Diesem Antrag wurde durch die Aufnahme des 

Art.III~ in das 2.Steueränderungsgesetz 1951 ents~rochen. 

Wenn daher in der Anfrage behauptet wird, dass sich das Bundesministerium 

für Finanzen jet~t auf den Standpunkt stelle, dass diese Aufwendungen nur 

dann im Jahre 1952 geltend gemacht werdan können, wenn sie nicht in den Jahren 

] 9·15 bis 1951 als aussergewöhnliche Belastung gel tend gemacht worden sind, 

so muss darauf hingewiesen werden, dass sowohl in der llIJilrüng1ichen als 

auch in der endgültigen Fassung des Gesetzes gar keine andere Möglichkeit der 

Auslegung bcsteht.,a>enn einen Anspruch auf Steuerermässigung wegen. ausserge­

wöhnlic'ner Belastung hat nur jener Steuerpflichtigo, dessen aussergewöhnliche 

Belastung über die zumutbareMehrbelastung hinausgeht. 

Steuerpflichtige, die durch Aufwendungen zur Beseitigung Yon BomRenscbäden 

belastet waren, haben keinen Anspruch auf Steuermässigung wegen aussergewö~­

licher Belastung, wenn ihre Aufwendungen den Betrag der zumutbaren Mehrbo­

lastung nicht übersteigen. St~lche Steuerpflichti~e sind. durch die Niohtver­

öffentlichung des Er1assGs vom 7.Ap;r-il 1948, Zlo 43. 889-9!1947 , nicht geschädigt 

worden. Hingegen konnten Steuerpflichtige, deren Aufwendungen zur Beseitigung 

von B<>mllenechäden höher waren als die zumutbare Meh.rbelastung, mit Recht dara1;1,f 

hinweison, da.ss sie durch die Nichtver'öffentlichung des Erlasses vom 

7. April 1948 um den ihnen gebührenden Anspruch auf Steuerermässigung wQgQn 

aussergewöhnlicher :Belastung gobpacht word-en seien,., 

Nur dieser zweiten,aurch die Nichtveröffentlichung des Erlasses vom 

1 .. April,. 1948 geschäaigten Gruppe von Steuerpflichtigen sollte durch die 

Bestimmung des Art.III Steueränderungsgesetz 1951 bzw" des Art.llla.~~Stauer­
änderungsgesetz 1951 geholfen we~den. Diese Auffassung entspricht der ra.tio 

u.~G I1.rt,~III SteueränderUf'lgsgesetz 1951, wonach nur für jene Steuerpflichtigen 

Massnahmen getroffen warden sollten, denen nicht bGkannt war, dass Auf ... 
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wendungen zur Beseitigung von Bomaenschädon als aussergewöhnliche Belastung 

einkommensmindernd geltend gemacht warden könnon, also für Personen, 

die aus Unkenntnis keinen Antrag a.uf Anerkennun~ so1cherAufwendungen 

in den Jahren 1945 bis 1951 gestul1 t ha.ben. 

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass das Vorgehen 

der Fina.nzverwal tung im Gesetz begründet ist. It 

... ~ ... o ... 

Die bezogene GesetzestG11e des Art.III des Steueränderungegesetzes 1951 
(mit dem Zusat~ des ~t.III~ des2.Steueränderungsgesetzos 1951) lautet; 

"Sowei t Steuerpflichtige nicht in den Jahren 1945 bis 1951 Aufwen­

dungen zur Beseitigung von BomBenschäden und von anderen Kriegsschäden 

mnfolge Waffeneinwtrkung gemäss § 33 Einkommenstouergesetz a.ls a,usserge-. 
wöhnliche Belastung geltend gemacht haben, können sie die nachweisbaren . . 
Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 S über die zumutbare Mehrbe-

lastung hinaus als au~sergewöhnliche Belastunge~emäss § 33 Einko~mrnensteuer­
gesetz für das Kalenderjahr 1952 geltend machen." 

Die"zumutbare Mehrbelastung ll , über die hinaus erst aussergewöhnl1cha 

Belastung auf Antrag in Form einer Steuorermässigung berücksichtigt werden, 

beträgt derzeit bei einem Jahreseinkommen bis zu 18.000 S bei Lodigen 5 ~, 
OOi Verheira.teten 4 %, bei· Kinderermässigung für ein oder zwei Kinder 2'" 

und für drei oder mohr Kinder 1 ~ dos Einkommens. 

-.-.-.-
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